
Langfristige Sicherung der AHV: 
Massnahmen aktuell doch nicht nötig
Aktualisiert Bei der lang-
fristigen Sicherung der AHV 
sind nun doch keine weiteren 
Massnahmen nötig, wie die 
Regierung am Dienstag mit-
teilte. Dies zeige das aktuali-
sierte versicherungstechni-
sche Gutachten.

Die Regierung hat den Be-
richt und Antrag betref-
fend Massnahmen zur 
langfristigen fi nanziellen 

Sicherung der AHV verabschiedet, 
wie sie am Dienstag mitteilte. Dieser 
basiere auf einem aktualisierten ver-
sicherungstechnischen Gutachten, 
das prognostiziert, dass das Verhält-
nis des AHV-Fonds zur Jahresausga-
be mit der aktuellen Gesetzeslage im 
Jahr 2040 nicht unter die gesetzlich 
vorgeschriebene Grenze von 5 fallen 
wird und dass aktuell keine Mass-
nahmen eingeleitet werden müssen.

Gutachten alle fünf Jahre

Von Gesetzes wegen hat die Regie-
rung mindestens alle fünf Jahre eine 
versicherungstechnische Prüfung 
des Vermögens der AHV über einen 
20 Jahre vorausschauenden Zeitraum 
erstellen zu lassen und das Ergebnis 
dem Landtag zur Kenntnis zu brin-
gen. Zeigt die versicherungstechni-
sche Prüfung, dass am Ende dieses 
Zeitraums damit zu rechnen ist, dass 
das Vermögen der Anstalt unter das 
Fünffache der Jahresausgabe fällt, 
hat die Regierung dem Landtag Vor-
schläge für Massnahmen zu unter-
breiten, die ein Vermögen von min-
destens fünf Jahresausgaben am En-
de des Zeitraums sicherstellen.
Das von der Regierung in Auftrag ge-
gebene und dem Landtag im März 
2020 zur Kenntnis gebrachte Gut-
achten kam noch zum Schluss, dass 
Handlungsbedarf besteht. Wie das 

«Volksblatt» berichtete, wurden an-
schliessend dem früheren Landtag 
Massnahmen vorgeschlagen, die ein 
Vermögen von mindestens fünf Jah-
resausgaben am Ende des Zeitraums 
sicherstellen sollen: Eine Erhöhung 
des Beitragssatzes von 8,1 auf 8,7 
Prozent ab 1. Januar 2024 sowie eine 
Einmaleinlage bzw. ein ausseror-
dentlicher Staatsbeitrag von 100 Mil-
lionen Franken aus dem Staatsver-
mögen in den AHV-Fonds per Ende 
2020. Die aufgrund der Beitragser-
höhung resultierende Mehrbelas-
tung sollte teilweise mit einer Reduk-
tion der Beiträge an die Familienaus-
gleichskasse (FAK) um 0,24 Prozent-
punkte ausgeglichen werden.

Massnahmen weitgehend abgelehnt

Von diesen Massnahmen hat der 
Landtag in seiner Sitzung im Dezem-
ber 2020 lediglich dem Finanzbe-
schluss über die Gewährung eines 
ausserordentlichen Staatsbeitrags in 

Höhe von 100 Millionen Franken sei-
ne Zustimmung erteilt. Die Regie-
rung wurde zugleich beauftragt, 
dem Landtag bis Herbst 2021 einen 
weiteren Bericht und Antrag zur 
langfristigen Sicherung der AHV 
vorzulegen.

Neues Gutachten eingeholt

Das Ministerium für Gesellschaft ha-
be in der Folge eine Aktualisierung 
des versicherungstechnischen Gut-
achtens in Auftrag gegeben. «Dieses 
kommt zum Schluss, dass das Ver-
hältnis des AHV-Fonds zur Jahres-
ausgabe mit der aktuellen Gesetzes-
lage bzw. ohne Massnahmen im Jahr 
2040 5,67 betragen wird und somit 
nicht unter die gesetzlich vorge-
schriebene Grenze des Fünffachen 
der Jahresausgaben fällt», wie es in 
der Mitteilung heisst. «Diese im Ver-
gleich zum Gutachten für das Jahr 
2018 wesentlich bessere Situation 
hängt insbesondere mit dem ausser-

ordentlich guten Börsenjahr 2019 so-
wie dem im vergangenen Jahr ge-
sprochenen Staatsbeitrag von 100 
Millionen Franken zusammen.» Mit 
dem beschlossenen Bericht und An-
trag bringt die Regierung dem Land-
tag dieses Kurzgutachten zur Kennt-
nis. Aufgrund der Ergebnisse des 
Kurzgutachtens beantrage die Regie-
rung keine konkreten Massnahmen.

Im Falle einer Rentenerhöhung 

Massnahmen notwendig

Im Bericht und Antrag würden die 
im Kurzgutachten 2021 betrachteten 
Szenarien mit und ohne Massnah-
men dargelegt. Betrachtet wurden 
demnach die folgenden Szenarien 
bzw. Massnahmen: Die Erhöhung 
des Beitragssatzes von 8.1 Prozent 
auf 8,4 bzw. 8,7 Prozent, die Erhö-
hung des Rentenalters von 65 auf 66 
Jahre sowie die Erhöhung des jährli-
chen Staatsbeitrages von 30 Millio-
nen Franken um zusätzliche 10 Milli-
onen. Zudem sei als Szenario die Er-
höhung der aktuellen monatlichen 
AHV-Rente von 1160 auf 1200 Fran-
ken (Mindestrente) bzw. von 2320 
auf 2400 Franken (Höchstrente) be-
trachtet worden.
Wie dem Bericht und Antrag bzw. 
Kurzgutachten 2021 entnommen 
werden kann, würde im Falle einer 
Rentenerhöhung per 1. Januar 2023 
das Verhältnis von Fondsvermögen 
zu Jahresausgaben per Ende 2040 
weniger als 5 betragen. Um ein Ver-
mögen von mindestens fünf Jahres-
ausgaben am Ende des relevanten 
Zeitraums sicherzustellen, müssten 
im Falle einer Rentenerhöhung wei-
tere Massnahmen beschlossen wer-
den. Die negative finanzielle Auswir-
kung einer Rentenerhöhung könnte 
gemäss Mitteilung durch eine Erhö-
hung des Beitragssatzes um 0,6 Pro-
zentpunkte auf 8,7 Prozent oder 
durch eine Erhöhung des Rentenal-
ters auf 66 Jahre ausgeglichen wer-
den.  (red/ikr)

Die Regierung zeigt in ihrem Bericht und Antrag zur langfristigen Sicherung 
der AHV auch verschiedene Szenarien auf. Gäbe es z. B. per 1. Januar 2023 eine 
Rentenerhöhung, müssten Massnahmen beschlossen werden. Die negative fi nan-
zielle Auswirkung einer Rentenerhöhung könnte gemäss Regierung durch eine 
Erhöhung des Beitragssatzes um 0,6 auf 8,7 Prozent oder durch eine Erhöhung 
des Rentenalters auf 66 Jahre ausgeglichen werden. (Foto: Michael Zanghellini)
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